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Å KdU ï Spannungsfeld zwischen                                                                       
 

üWohnungsmarkt (Mieter -  und Vermietermarkt)  

üSozialer Verantwortung/sozialer Frieden (Grundsicherung, KdU u.a.)  

üStadt -  und Regionalentwicklung  

ü Individualität/Persönlichkeit (Alter, Bildung Anspruchsdenken, 
Migrationshinterungsgrund u. a.)  

üEntwicklung der Gesellschaft  

üHaushalt/Finanzsituation der Kommunen/Landkreise  
 

Å Durchschnittliches Mietniveau der kommunalen Unternehmen  

     in Sachsen 2010:  
 

üNKM = 4,48 ú / m²  

üKBK = 1,08 ú / m²  

üWBK = 1,07 ú / m²  

üLeerstand = 15 %  

üAbriss = 2.730 WE  
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Å Produkttheorie (max. Wfl. x KdU -Oberwert )                              
Festlegung von Toleranzen  

 
Å Angemessenheit der Heizkosten werden durch:  

üEnergetischen Zustand des Gebäudes  
üLage der WE im Gebäude (HKVO)  
üEnergiepreisänderungen  
üVerbrauchsverhalten / Witterung  

     individuell / einzelfallbezogen bewertet  
 
Å Verfügbarkeit angemessener Wohnraum  
 
Å Soziale Durchmischung und soziale Betreuung als Unternehmensaufgabe  

(Segregation) der kommunalen und genossenschaftlichen 
Wohnungswirtschaft  
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Å Definition Ăeinfacher Wohnungsmarktñ in Abhªngigkeit von der regionalen 
Situation und Veränderung durch bauliche Modernisierungen schwierig zu 
definieren  

Å Vermeidung unerwünschter Wohnungsmarkteffekte bei Neufestlegung KdU 
(2 Jahre Prüfzyklus) auf andere Bevölkerungsgruppen  
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Å Notwendigkeit der Überarbeitung der Angemessenheitsrichtwerte KdU 
durch den Vogtlandkreis:  

ü Datengrundlage der bisherigen KdU basiert auf den 
Durchschnittsmieten aller kommunalen Wohnungsunternehmen und 
Genossenschaften  

    Ą Beachtung der Privatvermieter  

ü Unterscheidung zwischen unterschiedlichen Wohnungsmarkttypen im 
Vogtland  

    (alt: KdU einheitlich für gesamten Vogtlandkreis)  

ü Aktualisierung der Daten und Ermittlung regionalisierter 
Mietpreisobergrenzen  

ü bestmöglicher Mitteleinsatz des Vogtlandkreises (HH)  
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Sozialgesetzbuch (SGB) Zweites Buch (II)  

- Grundsicherung für Arbeitsuchende -  

(Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 2003, BGBl. I S. 2954) 
 
SGB 2 

 

Ausfertigungsdatum: 24.12.2003 

 

Vollzitat: 

 

"Zweites Buch Sozialgesetzbuch - Grundsicherung für Arbeitsuchende - (Artikel 1 des Gesetzes vom 24. Dezember 

2003, BGBl. I S. 2954) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Mai 2011 (BGBl. I S. 850), das durch Artikel 3a 

des Gesetzes vom 20. Juni 2011 (BGBl. I S. 1114) geªndert worden istĂ 

 
Stand: Neugefasst durch Bek. v. 13.5.2011 I 850; geändert durch Art. 3a G v. 20.6.2011 I 1114 
 

Fußnote 

 
(+++ Textnachweis ab: 1.1.2005 +++) 

 

Das G wurde als Artikel 1 d. G v. 24.12.2003 I 2954 (ArbMDienstLG 4) vom Bundestag mit Zustimmung des 

Bundesrates beschlossen. Es tritt gem. Art. 61 Abs. 1 dieses G am 1.1.2005 in Kraft. Die §§ 6, 6a, 13, 18 Abs. 4, 27, 36, 

44b, 45 Abs. 3, 46 Abs. 1, 65 und 66 treten gem. Art. 61 Abs. 2 idF d. Art. 14 Nr. 4 Buchst. a G v. 30.7.2004 I 2014 am 

1.1.2004 in Kraft. 
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§ 22 Bedarfe für Unterkunft und Heizung 

 
(1) Bedarfe für Unterkunft und Heizung werden in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt, 

soweit diese angemessen sind. Erhöhen sich nach einem nicht erforderlichen Umzug die 

angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung, wird nur der bisherige Bedarf 

anerkannt. Soweit die Aufwendungen für die Unterkunft und Heizung den der Besonderheit des 

Einzelfalles angemessenen Umfang übersteigen, sind sie als Bedarf so lange anzuerkennen, wie 

es der oder dem alleinstehenden Leistungsberechtigten oder der Bedarfsgemeinschaft nicht 

möglich oder nicht zuzumuten ist, durch einen Wohnungswechsel, durch Vermieten oder auf andere 

Weise die Aufwendungen zu senken, in der Regel jedoch längstens für sechs Monate. Eine 

Absenkung der nach Satz 1 unangemessenen Aufwendungen muss nicht gefordert werden, wenn 

diese unter Berücksichtigung der bei einem Wohnungswechsel zu erbringenden Leistungen 

unwirtschaftlich wäre. 
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§ 22a Satzungsermächtigung 

 
(1) Die Länder können die Kreise und kreisfreien Städte durch Gesetz ermächtigen oder verpflichten, 

durch Satzung zu bestimmen, in welcher Höhe Aufwendungen für Unterkunft und Heizung in ihrem 

Gebiet angemessen sind. Eine solche Satzung bedarf der vorherigen Zustimmung der obersten 

Landesbehörde oder einer von ihr bestimmten Stelle, wenn dies durch Landesgesetz vorgesehen 

ist. Die Länder Berlin und Hamburg bestimmen, welche Form der Rechtsetzung an die Stelle einer 

nach Satz 1 vorgesehenen Satzung tritt. Das Land Bremen kann eine Bestimmung nach Satz 3 

treffen. 

 

(2) Die Länder können die Kreise und kreisfreien Städte auch ermächtigen, abweichend von § 22 

Absatz 1 Satz 1 die Bedarfe für Unterkunft und Heizung in ihrem Gebiet durch eine monatliche 

Pauschale zu berücksichtigen, wenn auf dem örtlichen Wohnungsmarkt ausreichend freier 

Wohnraum verfügbar ist und dies dem Grundsatz der Wirtschaftlichkeit entspricht. In der Satzung 

sind Regelungen für den Fall vorzusehen, dass die Pauschalierung im Einzelfall zu unzumutbaren 

Ergebnissen führt. Absatz 1 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend. 
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§ 22a Satzungsermächtigung 

 
(3) Die Bestimmung der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung soll die 

Verhältnisse des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt abbilden. Sie soll die 

Auswirkungen auf den örtlichen Wohnungsmarkt berücksichtigen hinsichtlich: 

 

1. der Vermeidung von Mietpreis erhöhenden Wirkungen, 

 

2. der Verfügbarkeit von Wohnraum des einfachen Standards, 

 

3. aller verschiedenen Anbietergruppen und 

 

4. der Schaffung und Erhaltung sozial ausgeglichener Bewohnerstrukturen. 
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§ 22b Inhalt der Satzung 

 
(1) In der Satzung ist zu bestimmen, 

 

1. welche Wohnfläche entsprechend der Struktur des örtlichen Wohnungsmarktes als angemessen 

anerkannt wird und 

 

2. in welcher Höhe Aufwendungen für die Unterkunft als angemessen anerkannt werden. 

 

 In der Satzung kann auch die Höhe des als angemessen anerkannten Verbrauchswertes oder der 

als angemessen anerkannten Aufwendungen für die Heizung bestimmt werden. Bei einer 

Bestimmung nach Satz 2 kann sowohl eine Quadratmeterhöchstmiete als auch eine 

Gesamtangemessenheitsgrenze unter Berücksichtigung der in den Sätzen 1 und 2 genannten 

Werte gebildet werden. Um die Verhältnisse des einfachen Standards auf dem örtlichen 

Wohnungsmarkt realitätsgerecht abzubilden, können die Kreise und kreisfreien Städte ihr Gebiet in 

mehrere Vergleichsräume unterteilen, für die sie jeweils eigene Angemessenheitswerte bestimmen. 
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§ 22b Inhalt der Satzung 

 
(2) Der Satzung ist eine Begründung beizufügen. Darin ist darzulegen, wie die Angemessenheit der 

Aufwendungen für Unterkunft und Heizung ermittelt wird. Die Satzung ist mit ihrer Begründung 

ortsüblich bekannt zu machen. 

 

(3) In der Satzung soll für Personen mit einem besonderen Bedarf für Unterkunft und Heizung eine 

Sonderregelung getroffen werden. Dies gilt insbesondere für Personen, die einen erhöhten 

Raumbedarf haben wegen 

 

1. einer Behinderung oder 

 

2. der Ausübung ihres Umgangsrechts. 
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§ 22c Datenerhebung, -auswertung und -überprüfung 

 
(1) Zur Bestimmung der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und Heizung sollen die Kreise 

und kreisfreien Städte insbesondere 

 

1. Mietspiegel, qualifizierte Mietspiegel und Mietdatenbanken und 

 

2. geeignete eigene statistische Datenerhebungen und -auswertungen oder Erhebungen Dritter 

 

 einzeln oder kombiniert berücksichtigen. Hilfsweise können auch die monatlichen Höchstbeträge 

nach § 12 Absatz 1 des Wohngeldgesetzes berücksichtigt werden. In die Auswertung sollen sowohl 

Neuvertrags- als auch Bestandsmieten einfließen. Die Methodik der Datenerhebung und -

auswertung ist in der Begründung der Satzung darzulegen. 

 

(2) Die Kreise und kreisfreien Städte müssen die durch Satzung bestimmten Werte für die Unterkunft 

mindestens alle zwei Jahre und die durch Satzung bestimmten Werte für die Heizung mindestens 

jährlich überprüfen und gegebenenfalls neu festsetzen. 
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Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Bautzen (Landkreis) ï ab Januar 2009 unverändert 

Personenzahl Wohn-

flächen-

höchst-

grenze  

in m² 

Bruttokaltmiete Kalte Betriebskosten  Heizkosten 

(Verbrauchsmenge/m²) 

  

1 45 vorrangig gelten vorhandene 

qualifizierte Mietspiegel 

  

Städte Kamenz und Radeberg: 

5,45 Euro/m² ->  

1 PPH: 245,25 

2 PPH: 327,00 

  

sonstige kreisangehörige 

Städte/Gemeinden:  

5,20 Euro/m²  

Die kalten Betriebs-

kosten (in der 

Brutto-kaltmiete 

links ent-halten!) 

werden im Einzelfall 

bei Abwei-chungen 

unter 0,80 Euro/m² 

und über 1,00 

Euro/m² geprüft. 

Brikett, feste Brennst. 

27 kg 

Ölheizung 

15 Liter 

Flüssiggas 

21 Liter 

Gasheizung  

17 m³ 

Elektroheizung 

150 kWh 

Brennholz 

36 kg 

  

Bei anderen Heizungsarten gilt 

ein Richtwert von 1,00 Euro/m². 

2 60 

3 75 

4 90 

5 105 

jede weitere 

Person 

+15 

Quelle: Unterkunfts- und Heizkostenrichtlinie des Landkreises Bautzen vom 19. Dezember 2008 
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Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Erzgebirgskreis ï ab Januar 2009            unverändert 

Personenzahl Wohnflächenhöchstgrenze 

in m² 

Bruttokaltmiete in Euro Heizkosten 

1   

keine Festlegungen 

235,00   

in tatsächlicher Höhe 2 315,00 

3 365,00 

4 415,00 

jede weitere Person +50,00 

Leipzig (Landkreis) ï ab Januar 2009                        unverändert 

Personenzahl 

  

Wohnflächen- 

höchstgrenze in m² 

Bruttokaltmiete in 

Euro 

Heizkosten  

in Euro 

Bruttowarmmiete 

in Euro 

1 50 280,00 57,50 337,50 

2 60 345,00 69,00 414,00 

3 75 410,00 86,25 496,25 

4 90 475,00 103,50 578,50 

5 105 545,00 120,75 665,75 

jede weitere Person +15 +65,00 +17,25 +82,25 

Quelle: Beschluss des Landkreises Leipzig vom 10. Dezember 2008 
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Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Görlitz (Landkreis) ï ab April 2009      unverändert                                                                                          Seite 1 

Gebiet Personenzahl Wohnflächen- 

höchstgrenze in 

m² 

Grundmiete in 

Euro/m² 

Kalte 

Betriebskosten in 

Euro/m² 

Bruttokaltmiete in 

Euro 

Görlitz 1 45 

3,82 0,93 

213,75 

2 60 285,00 

3 75 356,25 

4 85 403,75 

5 95 451,25 

Weißwasser 1 45 

3,91 1,18 

229,05 

2 60 305,40 

3 75 381,75 

4 85 432,65 

5 95 483,55 

Bad Muskau 1 45 

3,95 1,13 

228,60 

2 60 304,80 

3 75 381,00 

4 85 431,80 

5 95 482,60 

Niesky 1 45 

3,95 1,20 

231,75 

2 60 309,00 

3 75 386,25 

4 85 437,75 

5 95 489,25 

Quelle: Verwaltungsvorschrift der Landkreises Görlitz, April 2009 



3.  VdW - Bericht  

17 

Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Görlitz (Landkreis) ï ab April 2009      unverändert                                                                                         Seite 2 

Gebiet Personenzahl Wohnflächen- 

höchstgrenze in 

m² 

Grundmiete in 

Euro/m² 

Kalte 

Betriebskosten in 

Euro/m² 

Bruttokaltmiete in 

Euro 

Übrige Städte und 

Gemeinden im Altkreis 

NOL 

1 45 

3,69 1,00 

211,05 

2 60 281,40 

3 75 351,75 

4 85 398,65 

5 95 445,55 

Löbau und Zittau 1 45 

4,05 0,98 

226,35 

2 60 301,80 

3 75 377,25 

4 85 427,55 

5 95 477,85 

Übrige Städte und 

Gemeinden im Altkreis 

Löbau-Zittau 

1 45 

3,86 0,98 

217,80 

2 60 290,40 

3 75 363,00 

4 85 411,40 

5 95 459,80 

Heizkosten:  

Bei Einhaltung der nachfolgenden Richtwerte wird aus verwaltungsökonomischen Gründen die Angemessenheit der 

Aufwendungen für Heizung unterstellt. Bei Überschreitung erfolgt eine Überprüfung im Einzelfall. 

Brikett, feste Brennstoffe           35 kg 

Fernheizung                            125 kWh 

Heizöl                                       21 l 

Gasheizung                               21 m³ 

Elektroheizung                        161 kWh 

Trockenholz                              45 kg 

Quelle: Verwaltungsvorschrift der Landkreises Görlitz, April 2009 
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Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Meißen (Landkreis ) ï ab Januar 2009             unverändert, VwV wird z.Z. überarbeitet 

Personenzahl Wohnflächen-

höchstgrenze in m² 

(Richtwerte!) 

Bruttokaltmiete in Euro darin enthaltene 

kalte 

Betriebskosten 

in Euro 

Radebeul, 

Radeburg, 

Weinböhla 

Coswig, Meißen, 

Moritzburg, 

Niederau, Riesa 

alle übrigen 

Städte und 

Gemeinden 

1 45 261,00 258,00 236,00 45,00 

2 60 336,00 324,00 306,00 60,00 

3 75 413,00 393,00 375,00 75,00 

4 85 468,00 432,00 417,00 85,00 

jede weitere Person +10 +55,00 +50,00 +49,00 +10,00 

Heizkosten:  

Bei Einhaltung der nachfolgenden Richtwerte wird aus verwaltungsökonomischen Gründen die Angemessenheit der 

Aufwendungen für Heizung unterstellt. Bei Überschreitung erfolgt eine Überprüfung im Einzelfall. 

Brikett, feste Brennstoffe           0,7 Zentner 

Fernheizung                           108,73 kWh 

Heizöl                                    152,16 kWh 

Heizgas                                146,21 kWh 

Elektroheizung/Strom            137,30 kWh 

Quelle: VwV-KdU in der Fassung vom 1.1.2009 
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Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Mittelsachsen (Landkreis) ï ab Januar 2010      unverändert                                                             Seite 1 

Gebiet Personenzahl Wohnflächen- 

höchstgrenze in m² 

Bruttokaltmiete in Euro 

Preiskategorie A 
  

Übrige Städte und 

Gemeinden im Landkreis 

1 50       240,00    

2 60       313,00    

3 75       348,00    

4 90       464,00    

jede weitere Person +15        +60,00    

Preiskategorie B 
  

Augustusburg, Lunzenau, 

Geringswalde, Frauenstein, 

Lichtenau 

1 50       265,00    

2 60       331,00    

3 75       354,00    

4 90       345,00    

jede weitere Person +15        +60,00    

Preiskategorie C 
  

Penig, Hainichen, 

Waldheim, Hartha, Oederan, 

Roßwein, Rochlitz, 

Großschirma, Leisnig 

1 50       245,00    

2 60       307,00    

3 75       354,00    

4 90       414,00    

jede weitere Person +15        +60,00    

Quelle: Richtlinie des Landkreises Mittelsachsen vom 10. Dezember 2009 
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Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Mittelsachsen (Landkreis) ï ab Januar 2010      unverändert                                                              Seite 2 

Gebiet Personenzahl Wohnflächen- 

höchstgrenze in m² 

Bruttokaltmiete in Euro 

Preiskategorie D 
  

Döbeln, Frankenberg/Sa., 

Mittweida, Burgstädt, Brand-

Erbisdorf, Flöha 

1 50       244,00    

2 60       305,00    

3 75       368,00    

4 90       385,00    

jede weitere Person +15        60,00    

Preiskategorie E 
  

Freiberg neuer Mietspiegel 

in Arbeit (voraussichtlich 

zum 1. Juli 2011) 

1 50       231,00    

2 60       288,00    

3 75       335,00    

4 90       410,00    

jede weitere Person +15        +60,00    

Anmerkung: qualifizierter Mietspiegel geht o. g. Werten vor 

  

Heizkosten:  

Brikett, feste Brennstoffe           35 kg oder 283,5 kWh 

Fernheizung                            125 kWh oder 125,0 kWh 

Heizöl                                       21 l oder 211,7 kWh 

Gasheizung                               21 m³ oder 226,8 kWh 

Elektroheizung                        161 kWh oder 161,0 kWh 

Flüssiggas                                 11 kg oder 140,8 kWh 

Quelle: Richtlinie des Landkreises Mittelsachsen vom 10. Dezember 2009 



3.  VdW - Bericht  

21 

Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Nordsachsen (Landkreis) ï ab Juli 2009          nahezu unverändert (neu seit 1. Januar 2011) 

Personenzahl Wohnfläche in m² 

(Richtwerte) 

Grundmiete in 

Euro/m² 

4,09 Euro/m² 

Kalte Betriebs-

kosten in Euro/m² 

1,15 Euro/m² 

Bruttokaltmiete in 

m² 

5,24 Euro/m² 

Heizkosten in 

Euro/m² 

1,20 Euro/m² 

1 45 184,05 51,75 51,85 235,80 235,90 54,00 

2 60 245,40 69,00 70,80 314,40 316,20 72,00 

3 75 306,75 86,25 77,25 393,00 384,00 90,00 

4 85 347,65 97,75 94,05 445,40 441,70 102,00 

5 95 388,55 109,25 110,85 497,80 499,40 114,00 

6 105 429,45 120,75 127,65 550,20 557,10 126,00 

7 115 470,35 132,25 144,45 602,60 614,80 138,00 

8 125 511,25 143,75 161,25 655,00 672,50 150,00 

9 135 552,15 155,25 707,40 162,00 

10 145 593,05 166,75 759,80 174,00 

10-prozentige Wohnflächenüberschreitung berührt Angemessenheit nicht. Heizkosten werden in tatsächlicher Höhe 

übernommen, insofern kein unwirtschaftliches Verhalten vorliegt. Als Richtwert gilt: ca. 1,18 ú/m². 
  

Bei Überschreitung Heizkosten (Spalte 6) Einzelfallprüfung:  

Brikett, feste Brennstoffe           35 kg oder 283,5 kWh 

Fernheizung                            125 kWh oder 125,0 kWh 

Heizöl                                       21 l oder 211,7 kWh 

Gasheizung                               21 m³ oder 226,8 kWh 

Elektroheizung                        161 kWh oder 161,0 kWh 

Flüssiggas                                 11 kg oder 140,8 kWh 

Quelle: Beschluss des Landkreises Nordsachsen vom 17. Juni 2009 
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Übersicht der von den (neuen) Landkreisen beschlossenen KdU 

(Stand 1. Januar 2010 / Stand: 22. Juni 2011) 

Sächsische Schweiz-Osterzgebirge (Landkreis) ï ab Februar 2009       unverändert 

Personenzahl Wohnflächenhöchst-

grenze 

Grundmiete in Euro Bruttowarmmiete 

in Euro 

Heizkosten 

1 45 180,00 238,50 Kosten bis zu einem 

Betrag von 1,30 

Euro/m² gelten als 

angemessen, 

Einzelfallprüfung bei 

Überschreitung der 

Verbrauchsmengen 

gemäß Tabelle 2 

2 60 240,00 318,00 

3 75 300,00 397,50 

4 90 360,00 477,00 

5 100 400,00 530,00 

jede weitere 

Person 

+10 +40,00 +53,00 

Quelle: Informationsblatt des Landkreises Sächsische Schweiz-Osterzgebirge, Januar 2009 

Brennstoffart /  

Wohnfläche in m² 

45 60 75 90 100 +10 

Brikett, feste 

Brennstoffe in kg 

1.575 2.100 2.625 3.150 3.500 +350 

Ölheizung in Liter 945 1.260 1.575 1.890 2.100 +210 

Gasheizung in m³ 945 1.260 1.575 1.890 2.100 +210 

Elektroheizung in kW 7.245 9.660 12.075 14.490 16.100 +1.610 


